
#ST# Bekanntmachungen der Gerichte

Vorladung

Dienstversäumnisses zu verantworten und als Angeklagter am Freitag, 22. April
1994, 11.30 Uhr, in Sissach, Bezirksgericht, Hauptstrasse 108, zur Hauptverhand-
lung des Divisionsgerichtes 4 zu erscheinen.

Falls der Angeklagte dieser öffentlichen Vorladung nicht Folge leistet, wird
gemäss Artikel 155 Militärstrafprozess das Verfahren gegen Abwesende durch-
geführt.

l. März 1994 Divisionsgericht 4

Der Präsident: Oberstlt Schwaller
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Dienstversäumnisses und Nichtbefolgung von Dienstvorschriften zu verantworten
und als Angeklagter am Montag, 14. März 1994, 10.15 Uhr, im Bezirksgericht
Horgen, Burghaldenstrasse 3, 8810 Morgen, zur Hauptverhandlung des Divisions-
gerichtes 6 zu erscheinen.
Falls der Angeklagte dieser öffentlichen Vorladung nicht Folge leistet, wird
gemäss Artikel 155 Militärstrafprozess das Verfahren gegen Abwesende durch-
geführt.

fordert, sich wegen mehrfachen Dienstversäumnisses und Nichtbefolgung von
Dienstvorschriften zu verantworten und als Angeklagter am Montag, 14. März
1994, 11.15 Uhr, im Bezirksgericht Horgen, Burghaldenstrasse 3, 8810 Horgen, zur
Hauptverhandlung des Divisionsgerichtes 6 zu erscheinen.

Falls der Angeklagte dieser Öffentlichen Vorladung nicht Folge leistet, wird
gemäss Artikel 155 Militärstrafprozess das Verfahren gegen Abwesende durch-
geführt.

17. Februar 1994 Divisionsgericht 6

Der Präsident: Oberstlt Schaad
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Vorladungen

17. März 1994, 14 Uhr, im Kantonsgericht Zug, Aabachstrasse 3, 6301 Zug, zur
Hauptverhandlung des Divisionsgerichtes 9A zu erscheinen.

Falls der Angeklagte dieser öffentlichen Vorladung nicht Folge leistet, wird
gemäss Artikel 155 Militärstrafprozess das Verfahren gegen Abwesende durch-
geführt.

verweigerung zu verantworten, und als Angeklagter am Donnerstag, 17. März
1994, 15 Uhr, im Kantonsgericht Zug, Aabachstrasse 3, 6301 Zug, zur Hauptver-
handlung des Divisionsgerichtes 9A zu erscheinen.

Falls der Angeklagte dieser öffentlichen Vorladung nicht Folge leistet, wird
gemäss Artikel 155 Militärstrafprozess das Verfahren gegen Abwesende durch-
geführt.

17, Februar 1994 Divisionsgericht 9A

Der Präsident: Oberstlt Metzger
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